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AMTLICHE NACHRICHTEN 
ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG  
 
Die nächste Gemeinderatssitzung (konstituierende Sitzung des neu 
gewählten Gemeinderates) findet am Mittwoch, 13. Mai 2026 um 19.00 Uhr im 
Rathaus, Sitzungssaal statt. 

Gemeindeamt  
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

RATHAUS GESCHLOSSEN 
 
Das Rathaus ist am Freitag, 15. Mai 2025 (Brückentag)   g e s c h l o s s e n . 
 
Wir bitten um Beachtung! 
        Gemeindeamt  
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 
NEUREGELUNG BEI GENEHMIGUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN 
 
Für Gestattungen nach § 12 GastG für den Ausschank alkoholischer Getränke im 
Rahmen von Veranstaltungen gilt künftig Folgendes:  
Die Gestattung gilt als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn der Gemeinde 
mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung die Anträge vollständig ausgefüllt 
vorliegen.  
Die Genehmigungsfiktion ist kostenfrei.  
 
Sofern der Gemeinde im Einzelfall ein nennenswerter Prüfaufwand entsteht, kann 
sie ggf. unter Fristverlängerung wie bisher einen kostenpflichtigen Bescheid 
erlassen.  
Die Verantwortlichen der Vereine werden deshalb gebeten, Ihre geplanten 
Veranstaltungen rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) im Rathaus 
schriftlich anzumelden, um den Vorteil der kostenlosen Genehmigungsfiktion zu 
nutzen.  
Formulare sind im Rathaus, Zimmer 1, oder auf unserer Homepage 
www.aichavormwald.de unter „Rathaus – Rathaus-Online – Gewerbewesen/ 
Veranstaltungen“ erhältlich. 
        Gemeindeamt  
        Aicha vorm Wald 

-  -  -  
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ABHALTEN VON SONNWENDFEUERN 
 
Laut Landratsamt Passau dürfen Sonnwendfeuer nur unter Beachtung von verschiedenen naturschutz- und 
sicherheitsrechtlichen Regelungen abgehalten werden. 
Außerdem sind Sonnwendfeuer mindestens zwei Wochen vorher über die Gemeinde anzumelden. 
 
Anmeldeformulare sowie ausführliche Merkblätter zum Abhalten von Sonnwendfeuern sind im Rathaus, 
Zimmer 1, erhältlich. 
           Gemeindeamt   
           Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 
AN ALLE SCHWIMMBAD- UND POOLBESITZER 
 
Zum Frühjahr möchten wir wieder bezüglich der Befüllung und Entleerung von Schwimmbecken 
(Swimmingpools) auf folgende Punkte hinweisen:  
  
- Die Befüllung der Pools hat grundsätzlich über den eigenen Hauswasseranschluss zu erfolgen und ist per 

Email an bauhof@aichavormwald.de oder unter 08544 / 9630-22 zu melden 
 

- Eine Entnahme aus gemeindlichen Hydranten ist grundsätzlich nicht gestattet (Hinweis: eine Entnahme 
von Trinkwasser ohne Wasserzähler gilt als Wasserdiebstahl und kann strafrechtlich geahndet werden) 
 

- Beim verbrauchten Wasser aus Pools handelt es sich aus wasserwirtschaftlicher Sicht um Abwasser. 
Dieses darf somit nicht auf dem Grundstück versickern oder über einen Regenwasserkanal abgeleitet 
werden. Das verbrauchte Pool(ab)wasser ist somit zwingend in den Schmutz- bzw. Mischwasserkanal 
abzuleiten.  
 

- Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Abwassergebühr somit Abzugsmengen für Schwimmbad- und 
Poolbefüllungen nicht gewährt werden können. 
 

- Für das Poolwasser sind folglich Wasser- und Kanalgebühren zu zahlen; ein Kanalgebührenabzug durch 
sog. Gartenzähler ist nicht zulässig. 
 

- Die Ableitung in den Misch- oder Schmutzwasserkanal hat dosiert zu erfolgen, Schwallableitungen sind 
nicht zulässig. Der zulässige ph-Wert der Abwässer darf nicht überschritten werden. 

 
Gemeindeamt                                                             
Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

 
-  -  - 
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Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer den Sichtbereich der Straße frei zu halten haben. 
Gerade durch Hecken- und Baumbewuchs ist ein ausreichender Sichtbereich nicht mehr überall gegeben. 
 
Weiter ist an vielen Straßen festzustellen, dass Sträucher und Bäume in den lichten Raum einer Straße oder 
eines Gehsteiges hineinragen und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen: 
 
Nach den einschlägigen Vorschriften beträgt bei Straßen der Verkehrsraum für den Kfz-Verkehr 4,20 m. Unter 
Berücksichtigung eines sogenannten Sicherheitsraumes von 0,30 m beträgt also die erforderliche lichte Höhe 
4,50 m. Diese Höhe muss auch frei sein. 
 
Bei Geh- und Radwegen beträgt der Verkehrsraum 2,25 m, hinzu kommt der Sicherheitsraum von 0,25 m somit 
beträgt die lichte Höhe 2,50 m. 
 
Auf diese lichten Höhen besteht ein Anspruch. Dies bedeutet, dass der Grundbesitzer verpflichtet ist, die Äste 
von Bäumen und Sträuchern auch auf diese Höhe zurückzuschneiden. Er könnte unter Umständen 
schadenersatzpflichtig gemacht werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass bei Gehwegen die Sträucher bis auf eine Höhe von 2,50 m zurückzuschneiden 
sind. Der Grundstückseigentümer hat also auch hier seiner Pflicht nachzukommen. 
 

 
Schneiden Sie jetzt Ihre Hecken oder Bäume an den Straßenrändern zu. 

 
Die Gemeinde Aicha vorm Wald behält sich vor, Bäume und Sträucher im Sichtbereich von Straßen bzw. im 
Lichtraum von Straßen- oder Gehwegen eigenmächtig und gegen Kostenberechnung zurückzuschneiden, falls 
die Eigentümer dieser Verpflichtung nicht nachkommen.  
 
 

 
 

-  -  - 
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Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am 

Landratsamt Passau 

 

Sa. 23.05.2026         8.00 Uhr Vornbach 
 
Lehrfahrt der Kreisfachberatung gemeinsam mit dem Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege    
Passau e.V.  
 
die Route für unsere Fahrt am Samstag, 23.05.2026: 
 
8.00 Uhr Abfahrt Parkplatz Landgasthof Resch, Abt-Rumpler-Str. 10, 94152 Vornbach am Inn 

Brotzeit  
ab 9.00 Uhr   Sarastro-Stauden - Christian H. Kreß 

Kammer 42 
A-4974 Ort im Innkreis  
www.sarastro-stauden.com 

 
Führung durch die Staudengärtnerei mit anschließender Möglichkeit zum Einkauf. 
Die Kosten für die Führung übernimmt die Kreisfachberatung. 
 
12.00 Uhr  Mittagessen  
ca. 14.00 Uhr               Garten der Geheimnisse - Mag. Wolfgang Wimleitner 

Stroheim 13 
A-4074 Stroheim 
www.garten-der-geheimnisse.at 

 
Führung durch den Garten der Geheimnisse mit floristischer Pfingstrosenausstellung. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit für Kaffee/Kuchen und zum Einkauf.  
 
Die Kosten für die Führungen und die Brotzeit übernimmt die Kreisfachberatung. 

Einkehr beim Mostheurigen  
ca. 19.00 Uhr  Ankunft Landgasthof Resch, Abt-Rumpler-Str. 10, 94152 Vornbach am Inn 
 
 
Organisation + Info bei: 
Kreisfachberaterin Gundula Hammerl, 0851/397-5479 
gundula.hammerl@landkreis-passau.de 
Anmeldung und Überweisung von 20,- €/Person auf das Konto des Kreisverbandes Passau e.V.  
Sparkasse Passau  
IBAN: DE83 7405 0000 0030 6954 80 
Betreff: Lehrfahrt 23.05.2026 
 

-  -  - 
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FERIENPROGRAMM 2026 
 
Die Gemeinde Aicha vorm Wald plant auch für dieses Jahr wieder ein Ferienprogramm für unsere Kinder. 
Dazu benötigen wir eure Unterstützung und Mithilfe. 
 
Geplanter Zeitraum ist vom 03.08.2026 – 14.09.2026. 
 
Wir suchen: 

- Vereine, Organisationen, Privat, Firmen, usw.  
- Helfer und Unterstützer bei der Durchführung und Aufsicht 

 
Bitte meldet euch bis spätestens 05.06.2026 bei uns, entweder im Rathaus persönlich bei Frau Willmerdinger 
oder per E-Mail unter meldewesen@aichavormwald.de, damit wir ein Programm zusammenstellen können.  
 
Wer mitmachen möchte, kann gerne das Formular für das Ferienprogramm ausfüllen und bei uns abgeben, 
einwerfen oder uns per E-Mail schicken. 
 
Wir freuen uns auf ein vielfältiges und erlebnisreiches Programm und möglichst viele Teilnehmer und 
helfende Hände. 
 
Gemeinde Aicha vorm Wald 
Georg Hatzesberger, 1. Bürgermeister 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Anmeldung fürs Ferienprogramm 

Programmbeschreibung  

Veranstalter  

Anmeldung bei wem und bis 
wann  

Alter der Kinder  

Wann (Datum und Uhrzeit)  

Wo  

Unkostenbeitrag  

Sonstige Bemerkungen  

 
 

-  -  - 
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-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 21/2026) ist 

   Mittwoch, 13. Mai 2026!!! 
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